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Notwendigkeit und Probleme 
eines Verbändegesetzes
Wolfgang Kirberger, Marburg/Lahn

Die Stellung und die Funktion der Verbände im Gefüge der gesellschaftlichen Ordnung sowie insbe
sondere die Kontrolle von Verbandsmacht bilden ein zentrales Problem der politisch-praxisbezoge
nen und wissenschaftlichen Diskussion. Besondere Resonanz hat dabei vor allem die Forderung nach 
einem eigenständigen Verbändegesetz erfahren. Der folgende Artikel analysiert einige Aspekte dieses 
Problemkreises.

VERBÄNDE

Angesichts des heutigen Erscheinungsbildes 
der Verbände herrscht in der öffentlichen Dis- 
l<ussion weitgehende Einigkeit darüber, daß diese 

Organisationen im Staats- und Gesellschaftsge
füge eine bedeutende faktische Machtstellung ein
nehmen. Vor allem angeregt durch die oft beson
ders nachdrücklich als Forderungssteller auftre
tenden, in vielgestaltigen Formen auf Entschei
dungen von Legislative und Exekutive Einfluß neh
menden Interessenverbände der einzelnen W irt
schaftszweige, Sozialpartner und Berufsgruppen 
hat diese primär politische Macht der Verbände 
in zahlreichen Schlagworten Ausdruck gefunden. 
Als Beispiele seien nur die „Verbandsimprägnie
rung der staatlichen und gesellschaftlichen Ord
nung“ , die „Aushöhlung der Demokratie durch die 
Pressure Groups“ oder der von Theodor Eschen
burg 1956 noch mit einem Fragezeichen verse
hene, heute aber ohne diese Einschränkung bei
nahe zum Sammelbegriff für die gesamte Ver
bandsdiskussion gewordene Buchtitel „Herrschaft 
der Verbände“ genannt').

Das gerade in den letzten Jahren zunehmende 
allgemeine Unbehagen über fehlende Möglichkei
ten, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftli
chen Zusammenlebens maßgeblich beeinflus
sende Tätigkeit der in ihrer Zielsetzung und Art 
der Zielverwirklichung weitgehend autonomen 
Verbände politisch und rechtlich wirksam zu kon
trollieren, hat Wissenschaft und Praxis verstärkt 
veranlaßt, sich mit diesem Problemkreis ausein
anderzusetzen und Lösungsansätze zu erarbeiten. 
So ist inzwischen namentlich im rechts-, w irt

Dr. Wolfgang Kirberger, 31, Assessor und 
Dipl.-Voll<swirt, ist wissenscfiaftlicher Assi
stent am Fachbereich Rechtswissenschaften 
der Universität Marburg. Seine Haupttätig
keit liegt auf dem Gebiet Wirtschaftsrecht 
sowie Vereins- und Verbandswesen.

schafts- und politikwissenschaftlichen Schrifttum 
eine kaum mehr nachzuhaltende Fülle von Ein
zeluntersuchungen zur Verbandsproblematik er
schienen )̂.

Forderungen und Anregungen

Daneben war und ist das Verhältnis zwischen 
Staat und Verbänden Gegenstand bedeutender 
Fachtagungen wie etwa demnächst -  Ende Sep
tember 1978 -  des 52. Deutschen Juristentages. 
Entscheidende Anstöße sind aber insbesondere 
auch aus der politischen Praxis durch Umsetzung 
vorhandener und neuer Erkenntnisse in konkrete, 
unmittelbar den Gesetzgeber betreffende Forde
rungen und Anregungen ergangen. Insoweit ist 
z. B. die von seiten der CDU vorgeschlagene 
Grundgesetzänderung zu erwähnen, durch welche 
Verbände bei ihrer Tätigkeit im Bereich wesent
licher öffentlicher Interessen zur Beachtung des 
Wohls der Allgemeinheit verpflichtet sein sollen. 
Des weiteren enthält der Schlußbericht der En
quete-Kommission Verfassungsreform des Deut
schen Bundestages die Forderung, durch eine be
sondere Enquete-Kommission untersuchen zu las
sen, „ob und inwieweit es einer rechtlichen Rege
lung der Stellung der Verbände in der politischen 
Ordnung bedarf“ ^).

Von allen Bestrebungen, Verbandsmacht kontrol
lieren und die Möglichkeiten ihres Mißbrauchs 
eindämmen zu können, dürfte die weitaus größte 
Resonanz der von der F.D.P. Ende 1976 vorge
legte Entwurf eines Verbändegesetzes gefunden

1) Vgl. im einzelnen mit weiteren Nachweisen Wolfgang K i r 
b e r g e r :  Staatsentlastung durch private Verbände, Baden- 
Baden 1978, s. 27 f.
2) Erwähnt seien nur drei umfangreiche juristische Habilitations
schriften: Herbert L e  ß m a n n :  Die öffentlichen Aufgaben und 
Funktionen privatrechtlicher Wirtschaftsverbände, Köln, Berlin, 
Bonn, München 1976; Hans Herbert v. A r n i m :  Gemeinwohl 
und Gruppeninteressen, Frankfurt a. M. 1977; Günther T e u b - 
n e r : Organisationsdemokratie und Verbandsverfassung, Tübin
gen 1978.
3) BT-Drucks. 7/5924, S. 114.
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VERBÄNDE

haben '•). Wenn auch dieses umfassende Geset
zesvorhaben inzwischen parteiintern w ieder fa llen
gelassen worden ist, so hat doch die Frage nach 
der Notwendigkeit zumindest einer Rahmenord
nung mit bestimmten Mindestanforderungen an 
das Verhalten der Verbände nichts von ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung und Aktualität einge
büßt. Einige Aspekte dieses Problemkreises sol
len nachfolgend verdeutlicht werden.

Faktoren des Verbändeeinflusses

Die im öffentlichen Leben ausgeprägte Machtstel
lung von Verbänden, welche im Falle mißbräuch
licher Ausnutzung zu einer nachhaltigen Beein
trächtigung des Gemeinwohls führen kann, grün
det sich in ihrem Ursprung im wesentlichen auf 
zwei Faktoren:

□  die Mitgliederzahl und -S tru ktu r der Verbände,

□  das durch die M itgliederverhältnisse sowie die 
jeweilige Verbandszielsetzung in A rt und Umfang 
konkretisierte Leistungspotential, welches in Form 
von Finanzkraft, Sachverstand oder anderweitiger 
Leistungsfähigkeit unmittelbar in den Verbänden 
vorhanden ist oder m ittelbar durch sie repräsen
tie rt wird.

Isoliert betrachtet bilden diese Elemente noch 
nicht ohne weiteres nach außen wirkende „Macht“ - 
faktoren, die das öffentliche Leben als einen über
individuellen, etwa als staatsbezogene Gesamt
ordnung zu erfassenden Zusammenhang merklich 
berühren und auf Belange auch nicht verbands
angehöriger Dritter Einfluß nehmen können. Sie 
gewinnen eine solche Bedeutung jedoch in dem 
Maße, wie ihnen bei der Durchsetzung spezifisch 
verbandlicher Partikularinteressen gegenüber kon
kurrierenden Interessen der Allgemeinheit oder 
anderer gesellschaftlicher Gruppen ein instrumen- 
te lle r Charakter zur Unterstützung des eigentli
chen Sachanliegens beigelegt w ird.

Dabei erfordert die Einflußnahme der Verbände 
auf die Sphäre auch von Nichtm itgliedern Im ein
zelnen zwar nicht notwendig die Zwischenschal
tung besonderer Mittler, wie z. B. von Abgeordne
ten, Parteien oder Organisationseinheiten der 
Parlamente und Regierungen. Dies zeigen u. a. 
die weit über den Bereich der unmittelbar ver
bandsmäßig organisierten Tarifpartner hinausrei
chenden Wirkungen der insbesondere von diesen 
Gruppen maßgeblich geformten Lohn- und Ein
kommenspolitik. Gerade die Geltendmachung ver
bandlicher Partikularinteressen über Bezugs
punkte wie beispielsweise Abgeordnete oder An
gehörige der M inisterialbürokratie, die als heraus
gehobene Elemente der verfaßten Gemeinschaft 
entsprechend der staatlichen Organisationsstruk
tu r zur Gestaltung und Lenkung der übergeordne
ten Gemeininteressen berufen sind, ste llt jedoch

in der Praxis einen besonders häufigen w ie auch 
wegen der Intensität und Unm ittelbarkeit des Zu
sammentreffens von Einzel- und Gemeininteres
sen zugleich kritischen Fall dar.

Von den vielfältigen Anknüpfungspunkten für eine 
derartige, m it verbreiteter Skepsis beobachtete 
verbandlich-interessenmäßige Einflußnahme auf 
die in den Organisationsrahmen des verfaßten 
Staates eingegliederten Träger übergeordneter 
Interessen sollen hier nur die wichtigsten ange
deutet werden =):

G  Einwirkung insbesondere auf verbandsange
hörige Abgeordnete in den Parlamenten,

□  M itwirkung bei Anhörungsverfahren der Parla
mentsausschüsse, z. B. des Deutschen Bundes
tages aufgrund von § 73 Abs, 3 der Geschäftsord
nung,
□  Entsendung von Sachverständigen in normale 
Ausschußsitzungen sowie Zusendung von Stel
lungnahmen und Durchführung von Besprechun
gen mit Ausschußangehörigen,

□  Einwirkung insbesondere auf verbandsangehö
rige Amtsträger im Bereich der Exekutive,

□  M itwirkung an Anhörungsverfahren der Exeku
tive aufgrund besonderer gesetzlicher Bestimmun
gen, z. B. im Rahmen des Beamten-, Gewerbe
oder Tarifrechts,

□  Eingabe von Stellungnahmen und Arbeitsunter
lagen an M inisterien aufgrund von § 23 Abs. 1 des 
Besonderen Teils der Gemeinsamen Geschäfts
ordnung der Bundesministerien,

G  Mitwirkung in Kommissionen und Beiräten.

Daneben dient m ittelbar besonders die von den 
Verbänden betriebene breite Öffentlichkeitsarbeit, 
die über die entsprechend beeinflußte öffentliche 
Meinung auf die staatlichen Träger der Gemein
interessen einwirkt, der Geltendmachung der je
weiligen gruppenspezifischen Interessen.

Wirkungsweise von Verbandsmaclit

Die den Verbänden bei der Vertretung der Mit
gliederinteressen zukommende Machtstellung ist 
vor allem darauf zurückzuführen, daß bei den Ent
scheidungen z. B. des Politikers über den zu be
rücksichtigenden Umfang besonderer Verbands
interessen unter gleichzeitiger Zurückstellung an
derer Belange neben den unmittelbar sachbezo
genen Gründen auch den davon oft kaum zu tren
nenden Rahmenfaktoren w ie insbesondere der 
M itgliederzahl bzw. -Struktur und dem Leistungs
potential des jeweiligen Verbandes Rechnurig ge
tragen werden muß.

Von der F.D.P.-Kommission „Gesellschaftliche Großorganisa
tionen" am 19.12.1976 verabschiedet.
5) Vgl. im einzelnen Wolfgang K I r b e r g e r ,  a. a. O., S. 117 ff., 
unter Hervorhebung des staatsentlastenden Aspekts.
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So ist nicht zu leugnen, daß etwa Forderungen 
eines m itgliederstarken Verbandes im allgemei
nen schon deshalb besonderes Gewicht beige
messen wird, weil sie — verm ittelt durch den Ver
band -  von einer breiten Wählerschicht getragen 
werden. Dabei spie lt aus objektiver Sicht keines
wegs nur das auf Wiederwahl oder sonstige Amts
sicherung zielende Interesse des einzelnen im 
politischen Bereich tätigen Forderungsadressaten 
eine Rolle, der unter Umständen durch den Ver
band etwa im Wahlkampf noch zusätzliche finan
zielle oder ideelle Unterstützung erfahren hat und 
in der Zukunft erhalten möchte. Vielmehr kann 
der Wille einer beachtlichen Mehrheit von Bürgern 
schon in Anbetracht des demokratischen Prinzips 
nicht schlicht ignoriert oder kurz abgetan werden. 
Darüber hinaus sind bei der Abwägung konkur
rierender Interessen insbesondere auch Art und 
Umfang der möglichen nachteiligen Folgen einer 
Nichtberücksichtigung des einen oder des ande
ren interessenstroms zu beachten. Die Tragweite 
derartiger Negativwirkungen w ird gleichfalls in 
starkem Maße durch die Anzahl der jeweiligen 
Interessenten mitbestimmt. Gerade dieser letzte 
Aspekt ist auch im Falle solcher Verbände von 
großer Bedeutung, die zwar nur eine geringe M it
gliederzahl aufweisen, deren M itglieder jedoch, 
wie etwa bei Zusammenschlüssen einiger führen
der Unternehmen einer Branche, eine auch die 
Gemeininteressen berührende erhebliche w irt
schaftliche Gestaltungsmacht besitzen.

Sachverstand und Erfahrung

Eine weitere zentrale Rahmenbedingung im er
wähnten Sinne bildet der in den Verbänden als 
Teil des gesamten verbandlichen Leistungspoten
tials'*) vorhandene Sachverstand, der in den auf
gezeigten Formen der Zusammenarbeit m it Legis
lative und Exekutive in den öffentlichen Bereich 
eingebracht w ird. Hier dokumentiert bereits äußer
lich der Umstand, daß staatliche Entscheidungs
träger verbandliche Stellungnahmen vielfach auch 
ohne eine dahingehende gesetzliche Vorschrift be
wußt zum Zwecke einer fachkundigen Beratung 
oder Anregung einholen, daß die von den Ver
bänden mitgeteiiten Fakten und Ansichten regel
mäßig als für die Entscheidungsfindung brauch
bar, wichtig oder sogar unerläßlich angesehen 
werden. Dies dürfte in besonderem Maße für 
solche Sachbereiche zutreffen, die eine detaillierte 
Kenntnis spezieller Daten und einen Überblick 
über alle m it einem Problem zusammenhängen
den Sachfragen unter Berücksichtigung des je 
weils jüngsten Forschungs- und Entwicklungs
standes verlangen.
Insoweit besitzen die Verbände aufgrund ihres 
ständigen unmittelbaren Basiskontakts und der 
besonderen fachlichen Ausrichtung in Verbindung 
mit oft jahrzehntelanger Erfahrung gerade auf

dem betreffenden Gebiet weithin einen deutlichen 
Informationsvorsprung gegenüber staatlichen Stel
len. Entsprechend w ird auch nahezu einhellig her
vorgehoben, daß etwa bestimmte Gesetze ohne 
die Verbände gar nicht erarbeitet werden könnten, 
weil den zuständigen staatlichen Stellen das ein
schlägige Material fehle, oder daß viele Verbände 
.Jnformandi causa unentbehrlich“ seien bzw. 
ganz allgemein Parlament und Regierung des 
Sachverstandes der Verbände bedürften^). Ge
rade diese Form der Teilnahme an der politi
schen W illensbildung erweist sich somit ange
sichts der die informationsgewinnung betreffen
den Verbandsabhängigkeit der letztlichen Verant
wortungsträger als ein zentraler Ansatzpunkt für 
die partikularinteressenbezogene Beeinflussung 
der zur Wahrung der Gemeininteressen berufenen 
öffentlichen Stellen durch die Verbände und damit 
zugleich als Grundlage einer gewissen Machtstel
lung dieser Organisationen.

Mißbrauchsgefahr und Kontrollbestrebungen

Die aufgezeigte Machtposition der Verbände im 
„Einzugsbereich“ der Gemeininteressen birgt na
turgemäß die erhebliche Gefahr des Mißbrauchs. 
Schlagworte der öffentlichen Diskussion, wie sie 
eingangs z itiert worden sind, sowie die gleichfalls 
schon erwähnten politisch-praktischen und w is
senschaftlichen Bemühungen um eine bessere 
Kontrolle der im Umfeld des unmittelbar staatli
chen Organisationsbereichs tätigen und nicht un
beachtlichen Einfluß nehmenden Verbände zeugen 
von dem hohen Stellenwert, der dieser stets vor
handenen Gefahr allgemein beigemessen wird.

Eine gewisse Kanalisierung, die zugleich der Miß
brauchskontrolle dient, hat der im politischen 
Raum wirksame Verbandseinfluß bereits durch die 
Einbindung verbandlicher Aktivitäten in Gremien 
und institutionalisierte Entscheidungsprozesse er
fahren, welche ein hohes Maß an Transparenz 
aufweisen. Dazu zählen insbesondere die zahlrei
chen Beiräte und Kommissionen sowie die gesetz
lich zwingend oder fre iw illig  öffentlich veranstalte
ten offiziellen Anhörungen. Darüber hinaus wird 
seit 1972 die sogenannte Lobbyliste geführt und 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, in die sich 
alle Verbände und ihre Vertreter eintragen müs
sen, die offiziellen Zugang zum Bundestag oder 
zur Bundesregierung wünschen ®). Des weiteren 
haben seit der 7. Legislaturperiode alle Abgeord
neten im Bundestagshandbuch ihre bisherigen 
und früheren Verbindungen, Mitgliedschaften und 
Tätigkeiten in Verbänden offenzulegen.

6) Dazu näher Wolfgang K i r b e r g e r , a. a. O., S. 235 ff.
7) So etwa Horst E h m k e ,  Diskussionsbeltrag, in: Veröffentli
chungen der Vereinigung Deutscher Staatsrechts-Lehrer, Bd. 24 
(1966), S. 96; Thomas E I 1 w e I n : Das Regierungssystem der 
Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., Opladen 1973, S. 164.
8) BT-Drucks. VI/3807.
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Neben der Erzielung einer unmittelbar auf die 
al^tiv einwirl<enden Verbände bezogenen Kontroll- 
mögliclil<eit sind alle diese Maßnatimen niciit zu
letzt aucii geeignet, maßgebliclie Adressaten
kreise, über die sicti ein etwaiger IVIaciitmißbraucIi 
der Verbände im Hinblick auf die von den staat- 
liciien Stellen vertretenen Interessen der breiten 
Öffentlichkeit oftmals erst aktualisieren kann, 
einer verstärkten (Selbst-)Kontroile in ihrem Ver
hältnis zu den Verbänden zu unterziehen.

Von diesen Ansatzpunkten zur Kontrolle der im 
öffentlichen Bereich wirksamen Verbandsmacht 
bieiben allerdings weite Teile der Verbandsein
wirkung unberührt. Auch der Ausbau des institu
tionalisierten Netzes von Mitwirkungsforen wie 
beispielweise durch die Einrichtung des in den 
letzten Jahren wieder verstärkt geforderten Bun- 
deswirtschafts- und Sozialrats'') dürfte in dieser 
Hinsicht -  andere Gesichtspunkte sollen hier aus
geklammert bleiben — zu keiner wesentlichen 
Änderung führen. Für eine merkliche Verbesse
rung der Kontrolle von Verbandsmacht und zur 
Begrenzung der von dieser ausgehenden Miß
brauchsgefahren bietet es sich vielmehr an, eben
so wie zum Teil schon die Adressaten des Ver
bandseinflusses auch die Verbände unmittelbar 
selbst verstärkten Bindungen in bezug auf ihr 
öffentliches Wirken zu unterwerfen. Auf diesem 
Ansatz, der auch das nicht speziell auf staatliche 
Organe u. ä. bezogene Auftreten der Verbände in 
der Ö ffentlichkeit betrifft, beruht die Forderung 
nach Erlaß eines Verbändegesetzes.

Verbandliche Binnenstruktur

Das Wirken der Verbände nach außen steht in 
einem untrennbaren inneren Zusammenhang mit 
ihren Binnenstrukturen '°).M ittelpunkt aller Über
legungen zu einem auf Eindämmung der Gefahr 
verbandlichen Machtmißbrauchs abzielenden Ver
bändegesetz wie auch Kernstück des F.D.P.-Ent- 
wurfs ist deshalb die Forderung nach Überein
stimmung der inneren Ordnung der Verbände mit 
demokratischen Grundsätzen. Denn durch die 
Kontroll- und Legitimationsmechanismen ver
bandsinterner Demokratie wird die Respektierung 
auch der das innerstaatliche Zusammenleben tra
genden demokratischen Grundlagen und damit 
die Bereitschaft, verbandliche Partikularinteressen 
an den Gemeininteressen messen zu lassen und 
sie diesen gegebenenfalls unterzuordnen, in be
sonderem Maße gewährleistet.

5) Zur Diskussion eingehend Heinrich Josef S c h r ö d e r :  Ge
setzgebung und Verbände, Beriin 1976, S. 155 ff.; Enquete-Kom
mission, BT-Drucks. 7/5924, S. 113 ff.

Fritz N i c k I i s c h : Gesetziiche Anerkennung von Verbands
macht, in; Festschrift für Gerhard Schiedermair, München 1976, 
S. 459 ff. (469), mit umfassender Bestandsaufnahme. -  Auf den 
erst nach Abfassung des Manuskripts erschienenen Aufsatz von 
Herbert L e ß m a n n ; Die Verbände in der Demokratie und ihre 
Regelungsprobleme, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1978 
(31. Jg.), S. 1545 ff., sei ergänzend hingewiesen.

Schwerpunktmäßig betrifft die Forderung nach 
einer mit demokratischen Prinzipien übereinstim
menden Binnenstruktur der Verbände insbeson
dere
□  das System der verbandlichen W illensbildung,

□  den Zugang zur Verbandsmitgliedschaft und 

ö  die verbandseigene Gerichtsbarkeit.

A lle diese Bereiche, die für die Verwirklichung 
demokratischen Verhaltens mit einer dementspre
chenden Außenwirkung eine zentrale Bedeutung 
besitzen " ) ,  haben in dem insoweit maßgeblichen 
Vereinsrecht des BGB eine nur äußerst grobe 
Konturierung oder auch überhaupt keine Berück
sichtigung erfahren. Dies ist einmal darauf zu
rückzuführen, daß der Gesetzgeber den Vereinen 
als Teilaspekt des Grundsatzes der Vereinsauto
nomie bewußt einen weiten Spielraum zur Ausge
staltung der internen Organisationsstruktur nach 
den jeweiligen individuellen Bedürfnissen und 
praxisbedingten Erfordernissen belassen wollte. 
Zum anderen bestand angesichts des um die Jahr
hundertwende zur Zeit der BGB-Gesetzgebung in 
der allgemeinen Vorstellung wie auch in der prak
tischen Verwirklichung vorherrschenden Leitbildes 
des kleineren Idealvereins kaum Veranlassung, 
das Vereinsrecht maßgeblich auch im Hinblick auf 
die von den Organisationen ausgehenden Umwelt
beeinflussungen zu konzipieren und etwa Schran
ken gegen Machtfülle und deren Mißbrauch „e in 
zubauen“ . Als Konsequenz dessen bestehen heute 
aufgrund der inzwischen völlig veränderten Be
deutung des Verbandswesens fühlbare Rege
lungslücken, die durch Rechtsprechung und Wis
senschaft nur teilweise und auch — geboten — 
eher zurückhaltend aufgefüllt worden sind '^).

Kontrollbefugnisse der IMitglieder

Bei der Forderung nach demokratisch strukturier
ten W illensbildungsformen geht es vor allem um 
die Sicherstellung, daß die von den Verbänden 
nach außen mit dem Gewicht ihrer M itgliederzah
len oder eines anderweitigen Leistungsvermögens 
vertretenen Interessen eine materielle Legitima
tion durch die M itglieder besitzen. Dies wiederum 
erfordert einen gewissen real vorhandenen Min
destbestand an mitgliedschaftlichen M itwirkungs
und Kontrollrechten; daran fehlt es jedoch in der 
Vereinspraxis vielfach. Ursache für diesen Mangel 
sind sowohl unmittelbar satzungsmäßige Be
schränkungen als auch eine oft zu beobachtende 
faktische Übermacht insbesondere der Verbands
führung, die auf der weitgehenden Beherrschung 
des verbandsinternen Informationsflusses bei nur 
schwach ausgeprägten Kontrollbefugnissen der

11) Vgl, im einzelnen Kurt S c h e i t e r :  Demokratisierung der 
Verbände?, Berlin 1976, S. 99 ff.
12) Einzelheiten etwa bei Günther T e u b n e r , a. a. O., S. 24 ff., 
266 ff., 317 ff.
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Mitglieder beruht'^). Im einzelnen bedürfen daher 
etwa Gesichtspunkte wie die Beteiligung der Ba
sis an bestimmten Grundentscheidungen über die 
Verbandstätigkeit, Minderheitenschutz vor allem 
bei Wahlen, Rechenschaftspflicht der Verbands
führung, innerverbandliche Meinungsfreiheit und 
Zugang zu verbandlichen Publikationsmitteln einer 
konkreten rechtlichen, in ihrem Kern unabdingba
ren Grundlage.

Durch einen unter bestimmten Voraussetzungen 
vorzusehenden Aufnahmezwang soll der weitge
hend unkontrollierten Möglichkeit der Verbände 
begegnet werden, durch diskrim inierende Fern
haltung Dritter von der Teilhabe an den durch die 
M itgliedschaft vermittelten Leistungen und Vortei
len eine eigene Machtstellung gegenüber ihrem 
Umfeld aufzubauen oder zu verfestigen und da
durch zugleich das bestehende Verbandsgefüge 
von jeglichen Interessenströmungen abzuschotten. 
Dabei kann es freilich nicht darum gehen, die 
grundgesetzliche und vereinsrechtliche Freiheit 
der Verbände zur eigenverantwortlichen, nach 
freiem Ermessen zu treffenden Entscheidung zu 
beseitigen, nach welchen satzungsmäßigen Vor
aussetzungen sich die Aufnahme neuer M itglieder 
bestimmt. Die sachgerechte Berücksichtigung ein
zelner Aufnahmekriterien, die sich etwa aus dem 
Verbandszweck oder dem wohlverstandenen Inter
esse an der Hinderung verbandsschädigender Ein
flüsse ergeben können, hat den Verbänden un
benommen zu bleiben. Leitgedanke muß es je 
doch sein, daß die Ablehnung der Aufnahme nicht 
zu einer sittenwidrigen Schädigung der Bewerber 
führen und keine sachlich nicht zu rechtfertigende 
Ungleichbehandlung darstellen darf. Dies ist ins
besondere im Bereich der Berufs- und Wirtschafts
verbände von Bedeutung, da die M itgliedschaft in 
dieser Art von Organisationen im Extremfall eine 
Existenzfrage sein kann.

Rechtsschutz der Mitglieder

Der aus den genannten Kriterien gebildete Rah
men für eine Aufnahmepflicht entspricht den vor 
allem im Wettbewerbsrecht parallel vorhandenen 
gesetzlichen Anhaltspunkten und geht mit der 
jüngsten Rechtsprechung insbesondere zum Auf
nahmezwang bei Monopolverbänden überein. 
Nicht zuletzt handelt es sich auch um ein -  ver
gleichsweise geringes und zumutbares -  Äquiva
lent für die gerade von den Verbänden ausge
hende Intensivierung des Außenkontaktes und der 
mittelbaren Einflußnahme auf außerverbandliche 
Belange.

13) Fritz N i c l< I i s 0 h , a. a. O., S. 467; Karl Matthias M e e s - 
s e n : Erlaß eines Verbändegesetzes als rechtspolitische Auf
gabe?, Tübingen 1976, S. 6,
i'i) Vgl. etwa Peter S c h l o s s e r ;  Vereins- und Verbandsge
richtsbarkeit, München 1972; Fritz N i c k I i s c h , a. a. O., S. 464, 
477; zum RechtsprechungsmaBstab vgl. Entscheidungen des Bun
desgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ), Bd. 13, S. 5 (11).

Dieselben Ziele, wenn auch vom umgekehrten 
Ausgangspunkt abgeleitet, liegen der Forderung 
nach einem umfassenden und effektiven Rechts
schutz der M itglieder gegenüber Maßnahmen des 
jeweiligen Verbandes zugrunde. Denn insoweit 
fehlt es an klaren Rahmenvorschrlften über ma
terie lle und verfahrensrechtliche Grundlagen und 
Voraussetzungen der Ausübung der Verbands
gewalt. Äußerste verbindliche Grenzen sind der 
Verbandsgerichtsbarkeit, welche in Existenz und 
Tragweite in den vergangenen Jahren auch der 
breiten Öffentlichkeit vor allem im Bereich des 
Sports bekannt geworden ist, bisher lediglich 
durch eher vereinzelte Eckpfeiler der staatlichen 
Rechtsprechung gesetzt worden. In der weiten 
Praxis herrschen jedoch von den Verbänden nach 
eigenem Dafürhalten festgelegte und nur in den 
seltensten Fällen einer außerverbandlichen Kon
tro lle  unterzogene Maßstäbe vor'"'). In dieser Hin
sicht erscheint es geboten, die Verbände generell, 
d. h. durch allgemeine gesetzliche Bestimmungen, 
stärker an das für alle Gebiete des gesellschaft
lichen Zusammenlebens grundlegende Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit zu binden. Durch die damit 
gewonnene Begrenzung einer unkontrollierten 
Machtgewinnung der Verbandsorganisation im In
nern wird zugleich zur Eindämmung der Gefahr 
verbandlichen Machtmißbrauchs nach außen bei
getragen.

Besondere Probleml<reise
Weitaus problematischer als die mit Recht nahe
zu einhellig vertretene Forderung nach einer stär
keren Verrechtlichung der verbandlichen Binnen
struktur schlechthin sind andere Aspekte, die ver
schiedentlich als in einem Verbändegesetz für 
regelungsbedürftig erachtet werden. Denn die un
ter den Stichworten „Transparenz“ und „Gemein
wohlbindung“ zu erfassenden Gesichtspunkte, auf 
die noch einzugehen sein wird, begegnen nicht 
nur zum Teil nach ihrem jeweils einzelnen inhalt
lichen Anliegen gewissen Bedenken, sondern stel
len durchweg auf einen gegenüber anderen Orga
nisationen konkret abgrenzbaren Kreis von — in 
der Term inologie des F.D.P-Entwurfs — „politisch 
bedeutsamen“ Verbänden ab. Gerade in der Be
stimmung eines in diesem Sinne einheitlichen 
Adressatenkreises für ein m it den zunächst stich
wortartig angedeuteten Regelungsinhalten ver
sehenes Verbändegesetz liegen aber beträchtliche 
Schwierigkeiten.
Bei den insoweit überhaupt in Betracht zu ziehen
den Verbänden handelt es sich nach Einzelzlel- 
setzungen und Organisationsstruktur um recht he
terogene Gebilde, die schon aus diesem Grunde 
nur schwer einer gemeinsamen Regelung unter
worfen werden können, die über allgemein auf 
Verbände zutreffende Punkte wie die Grundlagen 
einer demokratisch-rechtsstaatlichen Binnenstruk
tur hinausgehen. Hinzu kommt das Problem der
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für eine sacligereclite Grenzziehung anzulegenden 
IViaßstäbe zwischen noch und noch nicht politisch 
bedeutsamen Verbänden. Zweifel können hier im 
Einzelfai! vor allem deshalb auftreten, weil prak
tisch jeder Verband neben unter Umständen in 
den öffentlichen Bereich ausstrahlenden Tätigkei
ten auch vielfä ltige Aufgaben mit reinem Binnen
bezug wie insbesondere Dienstleistungen gegen
über den Mitgliedern versieht. Ob etwa bei einer 
deutlichen Dominanz dieses letztgenannten Tätig
keitsfeldes wegen einzelner, gegebenenfalls nur 
sporadischer politisch relevanter Aktionen eine 
Einstufung als politisch bedeutsam mit der Folge 
einer Bindung des Verbandes an zum Teil ein
schneidende besondere Rechtsnormen vorgenom
men werden kann, erscheint zumindest fraglich.

Transparenz

Was die Regelungspunkte im einzelnen betrifft 
so geht es bei dem Sachkomplex „Transparenz“ 
zunächst um die Publizität der Schlüsseldaten der 
Verbandsorganisation und des Verbandsgesche
hens einschließlich der Offenlegung von Herkunft 
und Verwendung finanzieller Mittel. Inwieweit hier 
ähnlich wie bei dem extremen Sonderfall der poli
tischen Parteien ein über typische Registerdaten 
(Vereins-, Handelsregister) hinausgehender Publi
zitätsanspruch der Öffentlichkeit gegenüber prin
zipie ll g leichfalls schutzwürdigen Interessen der 
auf Verbandsseite Beteiligten so überwiegt, daß 
er in Form einer generellen Rechtsnorm anzuer
kennen ist, dürfte in starkem Maße von den Um
ständen des Einzelfalles abhängen. Einer allge
mein verbindlichen Bestimmung dieses Inhalts ist 
deshalb zumindest so lange mit Skepsis zu be
gegnen, wie sie nicht — falls überhaupt möglich — 
eine angemessene Differenzierung zuläßt.

Mehr eine Frage der praktischen Durchführbarkeit 
und Kontrolle ist hingegen die weitere Forderung, 
größere Transparenz des Verbandseinflusses und 
damit eine Eindämmung der Gefahr des Macht
mißbrauchs dadurch zu erreichen, daß den Ver
bänden eine Pflicht zur regelmäßigen Veröffent
lichung aller Eingaben u. ä. an öffentliche Stellen 
auferlegt wird.

Gewisse Zweifel bestehen auch hinsichtlich einer 
klauselmäßigen Bindung der Verbände im Rah
men der Interessenvertretung an das Gemeinwohl. 
Soweit sich dies, wie im F.D.P.-Entwurf, auf Wen
dungen wie den dem §242 BGB entlehnten Ver
haltensmaßstab von „Treu und Glauben mit Rück
sicht auf die Verkehrssitte“ beschränkt und dabei 
allein auf die Art und Weise des Vorgehens, nicht 
aber auf das konkrete Interessenziel abgestellt 
wird, mag es sich bei gleichzeitiger abgestufter 
Sanktionsbewehrung in Verbindung mit einem An
tragsrecht Betroffener und einer gerichtlichen 
Prüfungs- und Beanstandungsmöglichkeit um

einen gangbaren Weg handeln. Vorauszusetzen 
ist dabei allerdings, daß Tarifautonomie und Ar
beitskampfrecht unangetastet bleiben. Wird hin
gegen Klauseln der genannten Art eine Z ielb in
dung unterlegt, so handelt es sich um eine Rege
lung, die wegen ihres besonders intensiven Wert
bezuges und der in ihr angelegten Mißbrauchs
gefahr einer deutlichen Präzisierung und laufen
den inhaltlichen Überprüfung bedürfte.

Noch nicht ausdiskutiert ist darüber hinaus ins
besondere die Frage, auf welche Weise eine Kon
tro lle  der Einhaltung etwaiger besonderer Pflich
ten durch die Verbände erfolgen soll. Vorgeschla
gen sind insoweit z. B. ein dem Wehrbeauftragten 
in seiner Stellung vergleichbarer Beauftragter für 
das Verbandswesen oder eine dem Bundeskartell
amt entsprechende Aufsichtsbehörde. Gewisse 
Einigkeit besteht in diesem Punkt lediglich dar
über, daß — wie nicht zuletzt die amerikanische 
Erfahrung lehrt — überhaupt eine außerverband- 
liche Kontrolle in Ergänzung der innerverband- 
lichen Selbstkontrolle vonnöten ist.

Verbändegesetz und BGB-Vereinsrecht

Nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion 
um ein Verbändegesetz besteht noch eine erheb
liche Kluft zwischen dem anzuerkennenden Be
dürfnis nach konkreten gesetzlichen Bestimmun
gen, die der Gefahr des Mißbrauchs von Ver
bandsmacht nachhaltig begegnen sollen, und um
fassenden, rechtlich ebenso zulässigen wie auch 
in der Praxis effektiv realisierbaren und beden
kenfreien Normierungsvorstellungen. Mit einer 
von Wissenschaft und Praxis getragenen, für ein 
eigenständiges Verbändegesetz reifen Lösung 
wird angesichts etlicher tiefgreifender Probleme 
in absehbarer Zeit -  wenn überhaupt — nicht zu 
rechnen sein.

Deshalb sollte zumindest der hinsichtlich der An
forderungen an die verbandliche Binnenstruktur 
vorhandene Mindestbestand an Übereinstimmung 
für die der Gesamtforderung zugrundeliegenden 
Zwecke zügig nutzbar gemacht werden. Da dieser 
Teilaspekt von Struktur und Aufgabenfeld der ein
zelnen Verbände unabhängig ist, könnte ihm am 
ehesten durch eine dahingehende Novellierung 
des BGB-Vereinsrechts w irkungsvoll Rechnung 
getragen werden '̂̂ ). Das geltende Vereinsrecht 
erführe dadurch im wesentlichen nur eine ohne
hin fä llige Anpassung an die seit Inkrafttreten des 
BGB deutlich gewandelten Verhältnisse. Eine Auf
gabe weitergehender Überlegungen müßte mit 
diesem Schritt keineswegs verbunden sein.

15) z.B. Fritz N i c l< I i s c h , a .a .O .; Jürgen W e b e r :  Die 
Interessengruppen im politischen System der Bundesrepublii< 
Deutschland, Stuttgart, Berlin 1977, S. 369 ff.; Raimund W i m 
m e r :  Brauchen w ir ein Verbändegesetz?, in: Deutsches Verwal
tungsblatt, 1977 (92. Jg.), S. 401 ff.
1«) Ebenso Walter S c h m i d t :  Die „innere Vereinsfreiheit“ als 
Bedingung der Verwirl<lichung von Grundrechten durch Organi
sation, in: Zeitschrift fü r Rechtspolitik, 1977 (10. Jg.), S. 261.
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